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1 Allgemeines 

1.1 Ausgangslage 

Das vorliegende Schutzkonzept dient aktuell als Raster für die Organisation und Durchführung 
der Verbandsmeisterschaften (VM) der Sport Union Schweiz (SUS) im Akrobatikturnen. Die 
neusten Bestimmungen des Bundes werden regelmässig überprüft und im Schutzkonzept 
integriert.   
 
Das Konzept basiert auf den Empfehlungen des Bundesrates und den Rahmenvorgaben für 
Schutzkonzepte im Sport von BASPO/Swiss Olympic und zeigt auf, wie im Rahmen der 
geltenden, übergeordneten Schutzmassnahmen der Wettkampf stattfinden muss. 
 

1.2 Zielsetzung 

Ziel ist es, die VM unter der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durchführen zu können.  
 
 

2 Übergeordnete Grundsätze im Sport 

Die vorliegenden Schutzmassnahmen basieren auf den allgemeinen Grundsätzen zur 
Verhinderung der Weiterverbreitung des Coronavirus. Diese Grundsätze sind 
 
A Symptomfrei an den Wettkampf 
B Distanz und Gruppengrösse einhalten 
C Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 
D Erfassung der Kontaktdaten 
E Schutzmaskenpflicht 
F Bezeichnung verantwortlicher Personen, Einhaltung Schutzkonzept 
 
 
 
 
 
 
 
          A            B            C               D   E    F 
 
 
 
 

3 Erläuterungen 

A I Symptomfrei an den Wettkampf 

 
Krankheitssymptome 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den 
Sportveranstaltungen teilnehmen. Sie klären mit dem Hausarzt das weitere 
Vorgehen ab.  
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B I Distanz und Gruppengrösse einhalten  

 
Der Zugang zu öffentlich zugänglichen Innenräumen der Veranstaltung und 
Betrieben ist in Schutzkonzepten gemäss den Vorgaben zu beschränken. 
Jede Einheit und Verein sollte eine Durchmischung mit anderen Einheiten 
und Vereinen vermeiden. 
 
 

C I Einhalten der Hygieneregeln    
 
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine 
Hände regelmässig und gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein 
Umfeld.  
 
 

D I Erfassung der Kontaktdaten  
 
Die Kontaktdaten werden am Eingang von jedem Zuschauenden, Helfer*in, 
Wettkampfbeteiligte mittels einer Liste erfasst. Die Turnenden werden 
separat auf einer Liste erfasst und geführt (Startliste). In der Halle ist ein 
Konsumationsverbot. Im integrierten Restaurant gelt die Regeln und 
Vorgaben des Betreibers. Die Daten werden während 14 Tagen aufbewahrt, da sie auf 
Aufforderung der Gesundheitsbehörde ausgewiesen werden müssen.  
 
 

E I Schutzmaskenpflicht 
 
Die Maskenpflicht gilt zu jedem Zeitpunkt für alle am Wettkampf beteiligte 
Personen inkl. Kampfrichter*innen, Zuschauende, Helfer*innen, 
Funktionäre, Trainer*innen und Turnende welche sich nicht im Wettkampf 
befinden. Ausgenommen sind Turnende die sich auf ihren Wettkampf  
vorbereiten (Warm up/Einturnen) bzw. auf der Wettkampffläche sind. 
 
 

F I Bezeichnung verantwortlicher Person, Einhaltung Schutzkonzept 
 
Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden.  
Bei unserer Veranstaltung ist dies Kerstin Wadsack. Bei Fragen darf man 
sich gerne direkt an sie wenden (Tel. +41 79 959 12 18 oder  
kerstin.wadsack@gmail.com).  
 
 
Corona-Beauftragte*r: 
▪ Hat die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung des Schutzkonzepts. 
▪ Informiert die betroffenen Personen (Vereine, Funktionäre, Trainer*innen, Athlet*innen, 

Zuschauer, …) über die getroffenen Massnahmen und definierten Abläufe. 
▪ Ist die Ansprechperson gegen innen und aussen.  
▪ Stellt sicher, dass im Eingangsbereich sowie an weiteren Orten im Gebäude die 

Verhaltensregeln vom BAG (Plakat) aufgehängt werden. 
 
Alle: 
▪ Halten sich an die geltenden Abstandsegeln und Hygienevorschriften. 
▪ Zeigen sich solidarisch und halten die Regeln des Schutzkonzepts mit hoher 

Eigenverantwortung ein. 
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4 Ergänzungen 

4.1  An- und Abreise 

Die An- und Abreise mit dem ÖV gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Bei eigenen Transportmitteln 
mit mehr als einer Person im PKW, empfehlen wir eine Maske zu tragen. Ebenfalls bei Anreise 
per Vereinsbus. 
 

4.2 Zutritt/ Einlass 

Im Eingangsbereich der Halle sind Plakate vom BAG angebracht. Wir beachten dabei, dass die 
Flucht- und Notfallwege freibleiben. Bei allen Eingängen sind Spender mit 
Händedesinfektionsmittel aufzustellen.  
Die Kontaktdaten werden am Eingang von jedem Zuschauenden, Helfer*in, Wettkampfbeteiligte 
mittels einer Liste erfasst. Die Turnenden werden separat auf einer Liste erfasst und geführt 
(Startliste). In der Halle ist ein Konsumationsverbot. Im integrierten Restaurant gelt die Regeln 
und Vorgaben des Betreibers. 
 

4.3 Toiletten 

▪ Gemäss Schutzkonzept des Anlagebetreibers 
▪ Alle WC Anlagen sind regelmässig zu reinigen 
▪ In den WC Anlagen sind die Informationsplakate des BAG anzubringen sowie 

Händedesinfektionsmittelspender aufzustellen. 
 

4.4 Veranstaltung mit Publikum 

Man unterscheidet neu zwischen Veranstaltungen mit Covid-Zertifikat und Veranstaltungen 
ohne Covid-Zertifikat. 
 

4.4.1 Veranstaltungen ohne Zertifikat 

Die Einrichtungen dürfen höchstens zu zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. 
Die maximale Anzahl Personen besteht aus Zuschauenden, Teilnehmende inklusive der 
teilnehmenden Sportler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen, Kampfrichter*innen etc. Die 
Mitarbeitenden des Organisators sowie freiwillige Helfer*innen sind davon ausgeschlossen. Die 
Teilnehmenden (inkl. Trainer*innen/Betreuer*innen) und Zuschauenden sollten sich nicht 
vermischen. 
 
 
Drinnen gilt: 
 

- Maskenpflicht 
- Konsumation nur in Restaurationsbereichen: 

Im Restaurationsbereich gelten die Regeln für Gastrobetriebe.  
 
 
 
 
 
 
 
 


